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Abréviations

EFD Eidgenössisches Finanzdepartement
VBS Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und

Sport
AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
FK-NR Finanzkommission des Nationalrats
EFK Eidgenössische Finanzkontrolle
SGK-NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
WAK-SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
SNB Schweizerische Nationalbank
FINMA Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
FK-SR Finanzkommission des Ständerates
EU Europäische Union
BIP Bruttoinlandsprodukt
KMU Kleine und mittlere Unternehmen
SUVA Schweizerische Unfallversicherungsanstalt
MWST Mehrwertsteuer
StHG Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der

Kantone und Gemeinden
DBG Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer
ESTV Eidgenössische Steuerverwaltung
WAK-NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats
G20 Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer
KdK Konferenz der Kantonsregierungen
IOK Internationales Olympisches Komitee
NFA Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung
NRP Neue Regionalpolitik

DFF Département fédéral des finances
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et

des sports
AVS Assurance-vieillesse et survivants
CdF-CN Commission des finances du Conseil national
CDF Contrôle fédéral des finances
CSSS-CN Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil

national
CER-CE Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
BNS Banque nationale suisse
FINMA Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
CdF-CE Commission des finances du Conseil des Etats
UE Union européenne
PIB Produit intérieur brut
PME petites et moyennes entreprises
SUVA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
TVA Taxe sur la valeur ajoutée
LHID Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes
LIFD Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct
AFC Administration fédérale des contributions
CER-CN Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
G20 Groupe des vingt
CdC Conférence des gouvernements cantonaux
CIO Comité International Olympique
RPT Réforme de la péréquation et de la répartition des tâches
NPR Nouvelle politique régionale
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Chronique générale

Finances publiques

Finances publiques

La conseillère nationale Samira Marti (ps, BL) a remis sa demande de rapport sur
l'ampleur de la soustraction d'impôt et de l'optimisation fiscale sur la table en mars
2023, en déposant un nouveau postulat 23.3188 intitulé pareillement que le postulat
21.3359 de mars 2021 qui n'avait pas été traité par les chambres. Dans sa réponse de
mai 2023, le Conseil fédéral propose de rejeter le nouveau postulat, puisque le Conseil
fédéral reconnaît ne pas être en mesure de fournir d'estimations fiables. L'exécutif
reconnaît toutefois l'existence du problème en Suisse et soutient les efforts
internationaux en la matière. 
Durant le débat à la chambre basse le 27 septembre 2023, le conseiller national libéral-
radical Hans-Peter Portmann (plr, ZH) a demandé à la socialiste bâloise de fournir des
chiffres plus récents, ce à quoi elle a répondu que l'absence de chiffres récents était
précisément l'objet de son postulat. En clôture de débat, la ministre des finances Karin
Keller-Sutter a rappelé l'impossibilité pour l'exécutif d'établir un tel rapport. Le
postulat a été refusé par 99 voix (50 UDC, 26 PLR, 23 Le Centre) contre 86 (39 PS, 14
Vert'libéraux, 3 Le Centre, 30 Vert-e-s) et 1 abstention. Le postulat est donc liquidé. 1

POSTULAT
DATE: 27.09.2023
LOUISE DROMPT

Impôts directs

Ein Postulat von Felten (sp, BS), das eine zukünftige Aufteilung der Steuerstatistik nach
den Geschlechtern und eine entsprechende Aufschlüsselung des
Bruttoarbeitseinkommens forderte, wurde vom Nationalrat überwiesen. 2

POSTULAT
DATE: 23.06.1995
EVA MÜLLER

Ein Postulat Grendelmeier (ldu, ZH) (Po. 97.3162), das den Bundesrat bat zu prüfen, ob
bei der direkten Bundessteuer die Maxima für den Abzug von Krankenkassenprämien
nicht entsprechend dem Anstieg der Prämien für die Grundversicherung angepasst
werden sollten, wurde vom Nationalrat überwiesen. Eine Motion Teuscher (gp, BE) (Mo.
96.3460), die den steuerlichen Abzug von Weiterbildungskosten, die für den
Wiedereinstieg ins Berufsleben nötig sind, verlangte, überwies er ebenfalls in
Postulatsform. 3

POSTULAT
DATE: 20.06.1997
EVA MÜLLER

Der Ständerat beauftragte den Bundesrat mit einem Postulat seiner Kommission für
Wirtschaft und Abgaben, die Einführung ergänzender Bestimmungen im Bundesgesetz
über die direkte Bundessteuer (DBG) sowie im Bundesgesetz über die Harmonisierung
der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG) zu prüfen, um
Kapitalgewinne, die aus der Aufgabe einer selbständigen Erwerbstätigkeit erzielt
wurden, mit Blick auf die berufliche Vorsorge der Betroffenen von der Steuer ganz
oder teilweise zu befreien. 4

POSTULAT
DATE: 17.03.1998
URS BEER

Der Nationalrat überwies in seiner Sommersession ein Postulat Vallender (fdp, AR; Po.
98.3576) zur Gesamtbelastung der Bürger und Unternehmungen durch Steuern und
Abgaben. Der Bundesrat wird gebeten, in einem Bericht neben den Bundessteuern
auch die kantonalen und Gemeindesteuern zu berücksichtigen. In der Begründung des
Postulats wurde vorgebracht, dass heute zuverlässige Angaben über die
Gesamtbelastung für private Personen und für Unternehmen fehlten. Gerade bei der
Anwendung des Verursacherprinzips drohe eine weitere Zunahme der Belastung. In der
gleichen Sitzung überwies der Rat ein ähnlich lautendes Postulat der FDP-Fraktion (Po.
99.3038). Der Bundesrat soll bis Ende Jahr in einem Bericht darlegen, wie und nach
welchem Zeitplan er die Vielzahl an fiskalischen Projekten behandeln will, in welchen
neue Steuern und Abgaben verlangt oder eine Erhöhung derselben verfolgt würden.
Ausserdem soll der Bundesrat offen legen, welche Konsequenzen er in Bezug auf die
steuerliche Konkurrenzfähigkeit der Schweiz gegenüber dem Ausland, auf das
Wirtschaftswachstum und die Arbeitsplätze erwarte, und welche Möglichkeiten zur
Vereinfachung des Steuersystems er in Betracht ziehe. In der Begründung führte die
Fraktion an, dass die Fiskalquote in der Schweiz in der Zeit von 1985 bis 1997 von 30,8%
auf 34,6% angestiegen ist, während andere Staaten wie die Niederlande,

POSTULAT
DATE: 08.10.1999
DANIEL BRÄNDLI

01.01.65 - 01.01.24 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



Grossbritannien oder die USA ihre Fiskalquote senken konnten. In derselben Session
wurde im Ständerat ein gleichlautendes Postulat Schiesser (fdp, GL) (Po. 99.3042)
ebenfalls überwiesen. Der Nationalrat überwies ein Postulat Schaller (ldu, ZH; Po.
99.3318), welches den Bundesrat ebenfalls beauftragt, einen Bericht über die
Gesamtwirkung des Steuer-, Abgaben- und Gebührensystems vorzulegen. 5

Als Postulat überwiesen wurde ein Aufruf der SVP-Fraktion zum Verzicht auf weitere
Einschränkungen des Steuerwettbewerbs zwischen den Kantonen. Der Wettbewerb
garantiere tiefe Steuern. Die Steuerharmonisierung dagegen könnte Steuererhöhungen
zur Folge haben. Walker (cvp, SG) unterstützte formelle Vereinheitlichungen zwischen
den Kantonen. Fässler (sp, SG) gab zu bedenken, dass die bestehenden
Steuerunterschiede von der Bevölkerung nicht verstanden würden. Nachdem die SVP-
Fraktion Bundesrat Villiger ihre Zusammenarbeit bei der formellen
Steuerharmonisierung zusichert hatte, hiess der Rat die Motion in der Form eines
Postulats mit 98 zu 70 Stimmen gut. 6

POSTULAT
DATE: 13.12.2000
DANIEL BRÄNDLI

Der Jurassische Sozialdemokrat Rennwald lud den Bundesrat mit einem Postulat ein,
Massnahmen zur Verbesserung der Ausbildung für Steuerinspektoren zu ergreifen. Mit
der bestehenden Zahl an Steuerexperten könne ein mehrwertsteuerpflichtiger Betrieb
theoretisch nur alle 35 Jahre kontrolliert werden. Durch das Fehlen qualifizierter
Personen würden dem Bund ausserdem beträchtliche Mindereinnahmen entstehen.
Das Postulat wurde vom Nationalrat angenommen. Der Bundesrat hatte bereits in
seiner Antwort auf eine Einfache Anfrage Rennwalds (Anfrage 99.1075) bestätigt, dass
Steuerinspektoren in der Öffentlichkeit ein schlechtes Image anhafte. Die
Personalsuche sei aufgrund der guten Beschäftigungslage sehr schwierig. 7

POSTULAT
DATE: 15.12.2000
DANIEL BRÄNDLI

Gegen den Willen des Bundesrats überwies der Nationalrat ein Postulat seiner WAK, das
die Prüfung von Steuerabzügen für Aufwendungen verlangt, die durch die Ausübung
gemeinnütziger Arbeit verursacht werden. Eine weitergehende Parlamentarische
Initiative Zisyadis (pda, VD) (Pa. Iv. 00.418) hatte der Rat zuvor abgelehnt. 8

POSTULAT
DATE: 20.06.2001
MAGDALENA BERNATH

Nationalrätin Vallender (fdp, AR) mahnte einen Bericht über die kumulierte
Abgabebelastung an, den sie 1998 gefordert hatte (Einfache Anfrage 00.1130; zum
Postulat siehe hier). Dieser sollte die Entwicklung der Steuern, der
Sozialversicherungsbeiträge und -entgelte darlegen. Der Bundesrat stellte den Bericht
auf Ende Jahr in Aussicht. Mit der Überweisung eines Postulats von Jacqueline Fehr (sp,
ZH) beauftragte der Nationalrat den Bundesrat, einen Bericht über die
Wohlstandsverhältnisse und die Verteilung der Konsumkraft in der Schweiz zu
erstellen. Besonders interessiere, wie sich die Einkommens- und
Vermögensverhältnisse nach Abzug aller Steuern und Abgaben in den letzten zehn
Jahren entwickelt hätten. 9

POSTULAT
DATE: 05.10.2001
MAGDALENA BERNATH

Im Berichtsjahr befasste sich das Parlament mehrfach mit der Familienbesteuerung: In
der Frühlingssession lehnte der Ständerat eine Standesinitiative des Kantons Wallis (St.
Iv. 03.314) ab, welche die Aufhebung der steuerlichen Benachteiligung von Ehepaaren
im Vergleich zu Konkubinatspaaren verlangte, und zwar nach der im 2004 abgelehnten
Steuerpaket enthaltenen Regelung. Gemäss dem Ständerat ist nach dem negativen
Abstimmungsentscheid eine grundsätzliche Diskussion über alle möglichen Varianten
notwendig, und diese brauche Zeit. Überwiesen wurde aber ein Postulat der
ständerätlichen WAK, das den Bundesrat auffordert, bis im Sommer den im Postulat
Lauri (svp, BE) verlangten Bericht zur Individualbesteuerung vorzulegen und einen
Überblick über die im Parlament und in der Verwaltung pendenten familienpolitischen
Massnahmen (Krankenversicherungsprämien für Kinder, Ehegatten- und
Familienbesteuerung, Kinderzulagen etc.) zu erstellen und dabei die Auswirkungen auf
die Familieneinkommen aller Einkommensklassen und den zur Verfügung stehenden
Finanzrahmen zu berücksichtigen. 10

POSTULAT
DATE: 14.03.2005
MAGDALENA BERNATH
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Ständerat Berset (sp, FR) beantragte in einem Postulat, dass nicht nur die Kosten für die
mit dem Beruf zusammenhängende Weiterbildung und Umschulung von den Steuern
abgezogen werden können, sondern auch die Ausbildungskosten. Aufgrund der
Erklärung des Bundesrates, die Verwaltung arbeite in Beantwortung eines
diesbezüglichen, im Vorjahr überwiesenen Vorstosses David (cvp, SG) bereits an einem
entsprechenden Bericht, zog Berset sein Begehren zurück. 11

POSTULAT
DATE: 08.12.2005
MAGDALENA BERNATH

In der Sommersession stimmte der Nationalrat einem Postulat Kaufmann (svp, ZH) zu,
das den Bundesrat auffordert zu prüfen, ob die im Ausland vielerorts bereits
etablierten Real Investment Trusts (REIT) auch in der Schweiz zuzulassen seien. Dieses
spezielle Anlageinstrument im Immobiliensektor erfreut sich insbesondere in den USA,
aber auch in Europa grosser Beliebtheit bei Pensionskassen und anderen
institutionellen Anlegern im Bereich der Altersvorsorge. Kernstück eines REIT ist dessen
steuerliche Behandlung, indem die heute vorhandene Doppelbesteuerung der
Aktiengesellschaft und der Aktionäre reduziert wird. Die steuerliche Befreiung der
Aktiengesellschaft (REIT) ist allerdings an die Bedingung geknüpft, dass 85% oder 90%
des Nettoertrages ausgeschüttet wird. Diese Dividenden sind von den Investoren als
normales Einkommen aus Finanzanlagen zu versteuern. 12

POSTULAT
DATE: 29.03.2006
MAGDALENA BERNATH

Der Ständerat überwies ein Postulat Brändli (svp, GR), das die Erleichterung der
erbrechtlichen Übertragung von Unternehmen verlangt. Danach soll der Erblasser nach
freiem Ermessen die Zuteilung einer im Nachlass befindlichen Unternehmung resp. von
massgebenden Unternehmensbeteiligungen und deren Anrechnungswert im Erbgang
festlegen können. Damit wollte Brändli das System der bäuerlichen Erbfolge auch auf
Unternehmensbeteiligungen resp. Unternehmen ausweiten: Für die Erbteilung ist nur
der Ertragswert einzusetzen, ebenso für die Berechnung des Pflichtteils. Um
Missbräuche zu verhindern, sei wie im bäuerlichen Bodenrecht eine Gewinnbeteiligung
der benachteiligten Erben vorzusehen. 13

POSTULAT
DATE: 28.09.2006
MAGDALENA BERNATH

Der Nationalrat überwies ein Postulat Meier-Schatz (cvp, SG), welches einen Bericht
über die Folgen einer Einführung der Individualbesteuerung verlangt. Diskussionslos
abgelehnt wurde ein Postulat derselben Parlamentarierin (Po. 06.3311) für ein
koordiniertes Vorgehen bei der Modellwahl in der Steuergesetzgebung (Splitting oder
Individualbesteuerung) und der AHV-Revision. Gemäss Bundesrat sei das geltende AHV-
Rentensystem grundsätzlich nicht von einem Systemwechsel in der Besteuerung
betroffen. 14

POSTULAT
DATE: 06.10.2006
MAGDALENA BERNATH

Angenommen wurde im Ständerat ein Postulat seiner Kommission für Wirtschaft und
Abgaben, welches den Bundesrat ersucht, dem Parlament einen Bericht über neue
Unternehmenssteuermodelle im Ausland vorzulegen, insbesondere bezüglich wichtiger
Handelspartner und der dortigen Unternehmensbeihilfen. 15

POSTULAT
DATE: 06.03.2007
LINDA ROHRER

Ein Postulat der SVP wie auch eines der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des
Nationalrates (Po. 07.3291) beauftragten den Bundesrat je einen Bericht zu erstellen.
Während das erste Postulat einen Überblick über zusätzliche Belastungen durch
Steuern, Abgaben und Gebühren verlangte, forderte das andere einen Bericht über die
Über- und Unterbesteuerung der privaten Altersvorsorge. Der Nationalrat nahm beide
Postulate an. 16

POSTULAT
DATE: 01.10.2007
LINDA ROHRER

In der Wintersession überwies der Nationalrat ein Postulat der BDP-Fraktion. Dieses
beauftragte den Bundesrat, zivilstandsunabhängige Besteuerungen und
Rentenzahlungen zu prüfen. 17

POSTULAT
DATE: 23.12.2011
LAURENT BERNHARD
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Im Hinblick auf die Unternehmenssteuerreform III überwies der Nationalrat in der
Wintersession ein Postulat Fässler-Osterwalder (sp, SG). Der Bundesrat wurde
beauftragt, über eine Verbesserung der Steuerstatistik der Unternehmensbesteuerung
Bericht zu erstatten. 18

POSTULAT
DATE: 14.12.2012
LAURENT BERNHARD

In der Frühjahrssession überwies der Ständerat ein Postulat Fournier (cvp, VS), das den
Bundesrat damit beauftragte, einen Bericht über die steuerlichen Privilegien von
juristischen Personen vorzulegen, die jene Länder gewährten, mit denen die Schweiz
Verhandlungen in Sachen Unternehmenssteuern aufgenommen hatte. 19

POSTULAT
DATE: 11.03.2013
LAURENT BERNHARD

Der Nationalrat hiess im Juni 2014 ein Postulat seiner Finanzkommission (FK-NR) mit 97
zu 79 Stimmen gut, das den Bundesrat beauftragte, konkrete Modelle der
Individualbesteuerung zu erarbeiten. Der Bericht, der auch aufzuzeigen hatte, welche
volkswirtschaftlichen und fiskalpolitischen Folgen die unterschiedlichen Modelle haben
könnten, sollte als Ergänzung zur Botschaft zur Abschaffung der Heiratsstrafe
veröffentlicht werden. Der Bundesrat hatte sich gegen den Vorstoss der
nationalrätlichen Finanzkommission ausgesprochen. Die Auswirkungen einer
Einführung der Individualbesteuerung, so der Bundesrat, seien in den letzten Jahren
bereits wiederholt untersucht worden. Diese Erkenntnisse besässen immer noch
Gültigkeit. Während SVP, CVP und BDP den Bundesrat unterstützten, stimmten die
anderen Fraktionen für das Postulat. 20

POSTULAT
DATE: 04.06.2014
DAVID ZUMBACH

In der Herbstsession 2016 befasste sich der Nationalrat mit dem Thema der realen
kalten Progression, die mitunter auch als warme Progression bezeichnet wird und dann
zum Tragen kommt, wenn eine Volkswirtschaft mit einer progressiven
Einkommenssteuer real wächst und in der Folge immer mehr Menschen
überproportional höher besteuert werden. Ein Postulat der FDP-Liberalen-Fraktion
wollte vom Bundesrat wissen, welche Auswirkungen diese Art der Steuerprogression hat
und wie und mit welchen Folgen diese gemildert werden könnten. Der Bundesrat
beantragte die Ablehnung des Postulats, da er aus steuersystematischer Sicht keinen
Handlungsbedarf orten konnte. Zudem sei, so der Bundesrat weiter, die Abschätzung
der Auswirkungen der realen kalten Progression Gegenstand der jährlichen
Budgeterstellung. Ausserhalb des links-grünen Lagers vermochte der Bundesrat jedoch
nicht zu punkten. Das Postulat wurde bei 6 Enthaltungen mit 130 zu 51 Stimmen
angenommen. 21

POSTULAT
DATE: 22.09.2016
DAVID ZUMBACH

Im März 2015 reichte Thomas de Courten (svp, BL) ein Postulat zum Abbau von
Regulierungskosten durch die formelle Harmonisierung von Verfahren, Fristen und
Zahlungsintervallen im Unternehmenssteuerbereich ein. Dieses hatte zum Ziel,
Unterschiede bei der Gewinn-, Grundstückgewinn- und Lohnquellensteuer zwischen
den Kantonen zu reduzieren, da diese den Unternehmen, insbesondere den Mikro- und
Kleinunternehmen, hohe Zusatzregulierungskosten bereiteten. Durch eine
Harmonisierung zwischen den Kantonen könnten diese Kosten reduziert werden, ohne
dass den Kantonen Steuereinbussen entstünden. Dazu müssten die Kantone aber eng in
die Überarbeitung miteinbezogen werden. Der Bundesrat pflichtete dem Anliegen des
Postulanten bei, da ein Regulierungskostenbericht vom Dezember 2013 eine
Harmonisierung von Fristen und Zahlungsintervallen ebenfalls als prüfenswert taxiert
hatte. Weil im Anschluss an diesen Bericht jedoch das EFD in Zusammenarbeit mit den
Kantonen mit der diesbezüglichen Prüfung und Berichterstattung bis 2016 beauftragt
worden war, empfahl der Bundesrat das Postulat zur Ablehnung. 

In der Frühjahrssession 2017 wurde das Postulat im Nationalrat behandelt. De Courten
wies darauf hin, dass der vom Bundesrat auf 2016 in Aussicht gestellte Bericht noch
nicht erschienen und allgemein seit dem Bericht 2013 „nicht viel Spürbares tatsächlich
passiert" sei. So hatten bereits 2015 ein Postulat Föhn (svp, SZ) und ein Postulat
(15.3720) Gössi (fdp, SZ) sowie die Motion Fournier (cvp, VS) eine beschleunigte
Umsetzung der im Regulierungskostenbericht präsentierten
Verbesserungsmassnahmen verlangt – bisher ohne zählbare Erfolge. Bundesrat Maurer
kündigte die Veröffentlichung des zuvor auf das Jahr 2016 angesetzten Berichts, der in
Zusammenarbeit mit den Kantonen und der Schweizerischen Steuerkonferenz
entwickelt werde, auf die zweite Hälfte des Jahres 2017 an. Entsprechend bat er den

POSTULAT
DATE: 27.02.2017
ANJA HEIDELBERGER

01.01.65 - 01.01.24 4ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



Nationalrat darum, diesen Bericht abzuwarten, das Postulat abzulehnen und
anschliessend noch offene Forderungen durch einen neuen Vorstoss einzubringen.
Diesem Vorschlag folgte der Nationalrat jedoch nicht und stimmte mit 133 zu 56
Stimmen bei 3 Enthaltungen für die Annahme des Postulats. Die ablehnenden Stimmen
und die Enthaltungen stammten allesamt aus der SP- und Grünen-Fraktion, die das
Postulat einstimmig ablehnten, sowie vereinzelt aus der CVP/EVP-Fraktion. 22

Ein Postulat Schwaab (sp, VD) beschäftigte sich mit der Frage nach den "Auswirkungen
der Robotisierung in der Wirtschaft auf das Steuerwesen und auf die Finanzierung der
Sozialversicherungen" und möchte den Bundesrat mit einer entsprechenden
Prospektivstudie beauftragen. Zentral geht es um die Änderungen im Steuerwesen und
bei den Sozialversicherungen, die nötig würden, falls die Robotisierung und
Digitalisierung zu einem starkem Anstieg der Kapitalerträge im Vergleich zum
Arbeitseinkommen führen. Da sich das Steuerwesen und die Sozialversicherungen auf
die Arbeitseinkommen stützen, hätte eine solche Entwicklung weitreichende Folgen.
Ziel der Studie soll es sein, verschiedene bekannte Möglichkeiten zur Veränderung des
Steuerwesens im Hinblick auf solche Veränderungen und ihre Kosten
zusammenzutragen. Der Nationalrat nahm das Postulat ohne Debatte an. 

Die grosse Aktualität des Themas „Roboter" zeigt sich an der relativ grossen Anzahl
Vorlagen zu diesem Thema. Nur schon zu den Folgen der Robotisierung für die Steuern
und Sozialversicherungen wurden im Jahr 2017 weitere drei Postulate eingereicht, die
bis zur Sommersession 2017 noch nicht behandelt wurden (Po. 17.3151, Po. 17.3036
sowie Po. 17.3037). Dies ist jedoch nicht das erste Mal, dass sich die
Parlamentarierinnen und Parlamentarier Sorgen bezüglich der Automation in
Produktionsprozessen machen. Bereits in den Jahren 1983 respektive 1985
argumentierten Ständerat Carl Miville (sp, BS) und Nationalrat Werner Carobbio (sp, TI),
dass personalsparende Geräte – unter anderem Roboter – zu Problemen für die
Sozialversicherungen, insbesondere für die AHV, führen könnten und entsprechend die
Finanzierungsgrundsätze der AHV überprüft werden müssen. 23

POSTULAT
DATE: 01.03.2017
ANJA HEIDELBERGER

Einen Bericht des Bundesrates über die kompensierte Abschaffung der direkten
Bundessteuer für natürliche Personen unter entsprechender Erhöhung der
Mehrwertsteuer verlangte Hans-Peter Portmann (fdp, ZH) mit einem Postulat. Konkret
sollen die Auswirkungen einer Ersetzung der direkten Bundessteuer für natürliche
Personen und einer Steuerausfallkompensation über die Mehrwertsteuer dargelegt
werden. Ein neuer maximaler Mehrwertsteuersatz sollte gleichzeitig auch die nötigen
Sanierungsmassnahmen des Sozialsystems beinhalten und deutlich tiefer zu liegen
kommen als in den Nachbarländern. Dadurch könne die unverhältnismässig grosse
Belastung des Mittelstandes sowie der „Leistungsträger der Gesellschaft” durch die
direkte Bundessteuer gesenkt, die Ungleichbehandlung verschiedener Formen des
Zusammenlebens – konkret erwähnte der Postulant die Heiratsstrafe – korrigiert und
die Bürokratie reduziert werden. In der Debatte im Nationalrat wies Portmann darauf
hin, dass man sich zwischendurch grundlegende Gedanken zu einem System machen
und dazu die „ideologischen Gräben” verlassen müsse. Dadurch, dass das
Wirtschaftsvolumen der Schweiz insgesamt zunehme, sinke zudem die durch eine
solche Änderung notwendige Mehrwertsteuererhöhung. So könne man auch für einen
Haushalt im unteren Erwerbsbereich berechnen, was übrig bleibe, „wenn er die
Bundessteuer nicht mehr bezahlen muss”. Daraufhin rechnete Finanzminister Maurer
vor, dass heute rund 10 Prozent der Steuerpflichtigen für 80 Prozent der Einnahmen
der direkten Bundessteuer verantwortlich sind und diese 10 Prozent entsprechend
entlastet würden. Gleichzeitig würde eine solche Regelung jedoch die 50 Prozent der
Steuerpflichtigen, die bisher 2 Prozent der direkten Bundessteuer bezahlen, deutlich
stärker belasten. Da es bereits einige Berichte und Unterlagen gebe, die sich mit
diesem Thema befassen, diese Idee in einer Volksabstimmung keinesfalls
mehrheitsfähig wäre und eine solche Vorlage die Kohäsion der Bevölkerung auf die
Probe stellen würde, bat der Finanzminister den Nationalrat, das Postulat abzulehnen.
Dieser Bitte kam der Nationalrat mit 147 zu 37 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) nach,
wobei lediglich ein Grossteil der Fraktion der FDP.Die Liberalen sowie einige
Nationalrätinnen und Nationalräte der SVP-Fraktion und ein BDP-Parlamentarier das
Postulat guthiessen. 24

POSTULAT
DATE: 04.05.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Lisa Mazzone (gp, GE) beantragte in einem Postulat, dass der Bundesrat
Umsetzungsmöglichkeiten und Folgen einer Roboter-Steuer in der Wirtschaft in einem
Bericht erläutere. Durch die erwiesenen Auswirkungen der Robotisierung auf die
Beschäftigung würden die Sozialversicherungen austrocknen, weshalb das
Ausgleichssystem angepasst werden müsse. Ihre Forderung ergänze das Postulat
Reynard insofern, als der Bundesrat zusätzliche Rahmenbedingungen der Besteuerung
vorschlagen sollte. 
Der Bundesrat pflichtete der Motionärin zwar bei, dass der Fortschritt der künstlichen
Intelligenz zu strukturellen Veränderungen führen und die Funktionsweise des
Steuersystems beeinträchtigen könne. Gemäss einem Bericht vom Januar 2017 erwarte
er aber kaum negative Auswirkungen des technischen Fortschritts auf die
Gesamtbeschäftigung – und somit auch nicht auf die Sozialwerke. Zudem lehne der
Bundesrat eine Robotersteuer, die eine neue Kapitalsteuer darstellen würde, ab, da sie
die Innovations- und Produktivitätsentwicklung beeinträchtigen würde. Allgemein
werde der Bundesrat aber die Besteuerung von Maschinen im Rahmen seiner Antwort
auf das Postulat Reynard ansprechen. Folglich empfehle er das Postulat Mazzone zur
Ablehnung. In der Frühjahrssession folgte der Nationalrat dem bundesrätlichen
Vorschlag auf Ablehnung deutlich mit 134 zu 51 Stimmen. Sympathien fand der Vorstoss
bei den Grünen und der SP, deren Fraktionen ihm geschlossen zustimmten, sowie bei
zwei Mitgliedern der CVP. 25

POSTULAT
DATE: 06.03.2018
ANJA HEIDELBERGER

La conseillère nationale Samira Marti (ps, BL) a déposé un postulat demandant un
rapport sur l'ampleur de la soustraction d'impôt et de l'optimisation fiscale en Suisse.
Le postulat, datant de mars 2021, demande au Conseil fédéral de présenter un rapport
exposant l'ampleur de la soustraction d'impôt et de l'optimisation fiscale dues à des
personnes physiques ou morales en Suisse, et mettant également en lumière les
lacunes de contrôle et de la loi qui devraient être comblées. Le postulat souligne qu'en
2014, une estimation utilisant la méthode de Tax Research UK / Murphy évalue la
soustraction d'impôt en Suisse entre CHF 23,5 et 28,9 milliards. Une actualisation de
2019 estime que CHF 12 à 19 milliards échappaient au fisc en 2015. Toutefois, la
conseillère nationale met en garde contre les divergences de méthodes d'estimation,
qui ne permettent pas de tirer des conclusions claires. Finalement, le postulat
mentionne que lors des discussions sur le postulat 14.4239 Wermuth (ps, AG) en 2015,
l'ancienne ministre des finances Eveline Widmer-Schlumpf convenait qu'une évaluation
pour réduire les écarts dans les estimations de la soustraction d'impôt serait bénéfique
pour des décisions éclairées. À l'époque, le Conseil fédéral était prêt à mener cette
évaluation et à proposer des mesures.

Dans sa réponse au présent postulat, le Conseil fédéral indique que la soustraction
d'impôt implique la dissimulation ou la falsification des revenus ou des dépenses pour
payer moins d'impôts, tandis que la planification et l'évasion fiscale visent à optimiser
légalement la situation fiscale. Selon le Conseil fédéral, il est difficile de délimiter et
d'estimer ces activités, puisque les approches et les hypothèses méthodiques varient.
Le Conseil fédéral explique ensuite que les avoirs découverts dans les dénonciations
spontanées s'élèvent à environ CHF 71,4 milliards en Suisse à la fin de 2020 (bien que
ces chiffres soient partiels et proviennent d'estimations), que la lutte contre la
soustraction d'impôt est importante, et que l'échange international de renseignements
a été efficace à cet égard. Le Conseil fédéral propose finalement de rejeter le postulat
21.3359. L'examen de ce dernier n'ayant pas été achevé par le Conseil national dans un
délai de deux ans, le postulat a été classé en mars 2023. 26

POSTULAT
DATE: 18.03.2021
LOUISE DROMPT

Benedikt Würth (mitte, SO) forderte im März 2021 eine Bewertung der Modelle der
Gemeinschaftsbesteuerung mit Vollsplitting und der Individualbesteuerung und
gesellte sich damit zu einer Reihe von Forderungen zum Thema der Besteuerung der
natürlichen Personen. Der Fiskus dürfe keine Lebensformen bevorzugen oder
benachteiligen – heute würden jedoch Ehepaare und Personen in eingetragener
Partnerschaft gegenüber Konkubinatspaaren diskriminiert. Eine
Geschlechterdiskriminierung liege hingegen nicht vor, betonte er – und grenzte sich
damit implizit von Personen ab, welche die Individualbesteuerung als Massnahme zur
Gleichstellung der Geschlechter erachteten. Der Bundesrat solle für beide Modelle eine
Reihe von Fragen klären, etwa ob eine Erwerbspause eines Partners ohne steuerliche
Benachteiligung möglich sei, wie viele zusätzliche Steuererklärungen nötig würden,
welche Probleme eine Umstellung der Bundessteuern auf die Individualbesteuerung bei
Beibehaltung der Familienbesteuerung in den Kantonen mit sich bringen würde oder

POSTULAT
DATE: 02.06.2021
ANJA HEIDELBERGER
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inwiefern eine Umstellung der Individualbesteuerung beim Bund mit der
Harmonisierungspflicht von Bundes- und Staatssteuern kollidieren würde.
Da das Parlament in der Legislaturplanung 2019-2023 die Verabschiedung einer
Botschaft zur Einführung der Individualbesteuerung  geplant habe, werde der
Bundesrat eine Auslegeordnung zu verschiedenen entsprechenden Modellen
vornehmen und dabei auch die vom Postulat aufgeworfenen Fragen untersuchen,
schlug die Regierung in ihrer Stellungnahme vor. In der Sommersession 2021 nahm der
Ständerat das Postulat stillschweigend an. 27

Im März 2021 reichte Marianne Binder-Keller (mitte, AG) zwei Postulate ein (Po. 21.3189
und Po. 21.3190), mit denen sie einen Vergleich der Gemeinschaftsbesteuerung mit
Vollsplitting und der Individualbesteuerung hinsichtlich steuerlicher, bürokratischer
und vollzugstechnischer Aspekte forderte. So sollte der Bundesrat etwa zu den
Nachteilen der Individualbesteuerung hinsichtlich Abzügen, zur Anzahl zu verfassender
Steuererklärungen, zu den Problemen für die Kantone bei Umstellung auf Bundes-,
jedoch nicht auf Kantonsebene oder zur Missbrauchsgefahr durch die Streichung der
Solidarhaftung der Ehegatten Bericht erstatten. Das zweite Postulat forderte Auskunft
zur Stärke des Eingriffs «in die freie Wahl der Lebensformen» der zwei
Besteuerungsarten, zu ihren Folgen auf die Anerkennung der Familienarbeit sowie auf
die Möglichkeiten für Erwerbspausen. Der Bundesrat betonte, die Fragen der beiden
Motionen im Rahmen seiner Auslegeordnung zu verschiedenen Modellen der Ehe- und
Familienbesteuerung beantworten zu wollen, und empfahl das Postulat zur Annahme.
Beide Vorstösse wurden von Christa Markwalder (fdp, BE) in der Sommersession 2021
bekämpft, da sie sich an der «tendenziösen Fragestellung der Postulantin» zugunsten
des Vollsplittings störte. Zudem brauche es keine neuen Berichte – es gebe bereits
verschiedene neuere Studien dazu –, stattdessen müsse die Individualbesteuerung
endlich umgesetzt werden, wie Markwalder während der Beratung der Vorstösse in der
Herbstsession 2021 darlegte. Mit 97 zu 76 Stimmen (bei 1 Enthaltung) respektive mit 103
zu 77 Stimmen (bei 1 Enthaltung) lehnte der Nationalrat beide Postulate ab. Ein
ähnliches Postulat von Benedikt Würth (mitte, SG; Po. 21.3285) hatte der Ständerat in
der Sommersession 2021 angenommen. 28

POSTULAT
DATE: 22.09.2021
ANJA HEIDELBERGER

Im September 2021 forderte Philipp Kutter (mitte, ZH) eine Wirkungsüberprüfung des
Steuerteils der STAF-Reform mithilfe der kantonalen Steuerdaten aus dem Jahr 2023.
Dabei forderte er eine separate Übersicht über die Einnahmeentwicklung aufgrund der
STAF-Reformwirkungen und aufgrund der konjunkturellen Entwicklung oder weiterer
Sonderfaktoren. Anschliessend sollte der entsprechende Bericht alle drei bis fünf Jahre
aktualisiert werden. Er nahm damit eine Forderung der Motion Rytz (gp, BE; Mo.
20.3892) wieder auf und erhoffte sich damit auch eine «fundierte
Entscheidungsgrundlage» für die OECD-Steuerreform. Stillschweigend nahm der
Nationalrat die Motion in der Wintersession 2021 an, nachdem auch der Bundesrat den
Vorstoss zur Annahme empfohlen hatte. 29

POSTULAT
DATE: 17.12.2021
ANJA HEIDELBERGER

Im Juni 2020 forderte Jacques Bourgeois (fdp, FR) in einem Postulat eine Analyse der
Vor- und Nachteile der Einführung einer Mikrosteuer, der Chancen eines solchen
Projektes sowie der Auswirkungen auf Steuern und Wirtschaft. Der Bundesrat empfahl
das Postulat zur Ablehnung. Die Mikrosteuer stelle eine Art Finanztransaktionssteuer
dar, Transaktionssteuern verstössen jedoch unter anderem gegen das
Leistungsfähigkeitsprinzip. Zudem sei das Postulat unnötig, da der Bundesrat diese
Fragen bei einem allfälligen Zustandekommen der Mikrosteuerinitiative zu einem
späteren Zeitpunkt sowieso klären werde. Ohne Begründung zog Bourgeois seinen
Vorstoss im Februar 2022 zurück. 30

POSTULAT
DATE: 28.02.2022
ANJA HEIDELBERGER

Im Juni 2021 reichte Philippe Nantermod (fdp, VS) ein Postulat ein, mit dem er eine
Strategie zum Erhalt der Attraktivität der Schweiz im Rahmen der Bemühungen der
OECD für eine Mindeststeuer für Unternehmen verlangte. Eine allfällige Anpassung der
Gewinnsteuer soll demnach für die Unternehmen nicht zu einer Erhöhung der
Steuerbelastung führen, stattdessen sollen andere Steuern oder Abgaben wie
Sozialabgaben in der Höhe der durch die Mindeststeuer zusätzlich erhaltenen Beträge
reduziert werden. Der Bundesrat zeigte sich im Falle eines Zustandekommens des
entsprechenden OECD-Projekts bereit, entsprechende Massnahmen zu prüfen. Da das

POSTULAT
DATE: 01.03.2022
ANJA HEIDELBERGER
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Postulat jedoch im Oktober 2021 unter anderem von Samuel Bendahan (sp, VD)
bekämpft worden war, setzte sich der Nationalrat in der Frühjahrssession 2022 damit
auseinander. Bendahan erachtete es als unmöglich, das Postulat umzusetzen, zumal der
höhere Steuerbetrag nicht für jedes Unternehmen einzeln kompensiert werden könne.
Möglich sei höchstens eine durchschnittliche Kompensation des Steuerertrags über alle
Unternehmen hinweg. Zudem erinnerte er daran, dass die Bevölkerung für sämtliche
Steuersenkungen bei den Unternehmen aufkommen müsse. Finanzminister Maurer
nutzte die Gelegenheit, um den weiteren Ablauf des OECD-Projekts zu erläutern: So
werde man in Kürze einen Vernehmlassungsentwurf für eine Verfassungsrevision
vorlegen, welche dem Bundesrat die Kompetenz zu einer entsprechenden
Steuererhöhung erteilen soll. Anschliessend wolle man die Details in einer
Verordnungsänderung regeln und erst zum Schluss die Gesetzgebung anpassen. Im
Rahmen dieses Prozesses werde man sich auch mit den im Postulat Nantermod
gestellten Fragen auseinandersetzen. Mit 123 zu 65 Stimmen – Letztere stammten von
Mitgliedern der SP- und der Grünen-Fraktion – nahm der Nationalrat das Postulat an. 31

Im Juni 2022 legte der Bundesrat seine Botschaft zur Umsetzung der OECD/G20-
Mindeststeuer vor und erfüllte damit die Forderung des Postulats Nantermod (fdp, VS),
eine Strategie im Hinblick auf dieses länderübergreifende Projekt zu erstellen. Im
Rahmen der Botschaft beantragte der Bundesrat folglich die Abschreibung des
Postulats, in der Wintersession 2022 kam der Nationalrat dem Antrag stillschweigend
nach. 32

POSTULAT
DATE: 01.12.2022
ANJA HEIDELBERGER

Impôts indirects

Ein Postulat Tschopp (fdp, GE) (Po. 93.3225), das den Bundesrat einlud, die
Schätzungen des Finanzdepartementes betreffend Nettoertrag der Mehrwertsteuer
durch das Bundesamt für Statistik überprüfen zu lassen, wurde vom Nationalrat gegen
den Willen von Bundesrat Stich knapp angenommen. 33

POSTULAT
DATE: 06.10.1994
EVA MÜLLER

Ein Postulat Columberg (cvp, GR), das den Bundesrat aufforderte, Kur- und
Verkehrsvereine insoweit von der Mehrwertsteuer zu befreien, als diese unentgeltliche
Leistungen im Interesse des Gastes oder der im Tourismus tätigen Unternehmen
erbringen, wurde vom Nationalrat überwiesen. Über 100 Schweizer Kur- und
Verkehrsvereine traten bis auf weiteres in den Zahlstreik ein. Auch in anderen Branchen
kam es zu Boykotten der Mehrwertsteuer. So zahlten die Brockenhäuser
gemeinnütziger Organisationen ihre Steuern auf ein Sperrkonto ein. Die
Treuhändergesellschaften forderten die Gültigkeit der neuen Spesenregelung
rückwirkend auf 1995 und rieten Tausenden von Unternehmen, ihre Abrechnungen mit
einem Vorbehalt zu versehen. Insgesamt dürfte es zu rund 20 Musterprozessen vor
Bundesgericht kommen; Kläger sind unter anderem die Leasingfirmen, die
Hauslieferdienste und die Tierärzte. Gegen 11'000 steuerpflichtige Unternehmen wurde
Ende Jahr ausserdem die Betreibung eingeleitet. Damit verlagerte sich die
Auseinandersetzung um die Mehrwertsteuer zusehends auf die juristische Ebene. 34

POSTULAT
DATE: 28.10.1995
EVA MÜLLER

Ein Postulat Bührer (fdp, SH), das eine volle MWSt-Rückerstattung im Reisenden- und
Grenzverkehr oder zumindest eine Herabsetzung des geltenden Mindestbetrages von
CHF 500 auf maximal CHF 100 an Waren und Dienstleistungen forderte, wurde vom
Nationalrat gegen den Willen des Bundesrates ebenfalls überwiesen. 35

POSTULAT
DATE: 12.03.1996
EVA MÜLLER

Im Nationalrat forderten ein Postulat der Grünen Fraktion (Po. 98.3417) und ein
Postulat Weber (sp, AG) (Po. 98.3385), vom Bundesrat, den Beschluss rückgängig zu
machen. Allerdings hatte der Ständerat die bundesrätliche Vorlage im vergangenen Jahr
mit 22 zu 8 Stimmen bereits akzeptiert. Das IOK verzichtete dann überraschend vor der
Behandlung im Nationalrat auf das Mehrwertsteuergeschenk. Hingegen hielt es an der
ausgehandelten allgemeinen Steuerbefreiung fest; damit bereitete es auch dem
Seilziehen um den Sitz des IOK ein Ende. Verschiedene europäische Städte hatten um
den zukünftigen Sitz des IOK gebuhlt und Steuergeschenke in Aussicht gestellt. Die
Grünen sowie Weber zogen daraufhin ihre Vorstösse wieder zurück. 36

POSTULAT
DATE: 25.06.1999
DANIEL BRÄNDLI
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Mit Einverständnis des Bundesrates überwies die grosse Kammer schliesslich ein
Postulat Raggenbass (cvp, TG), das eine Evaluation des Vollzugs des
Mehrwertsteuergesetzes verlangt. Auf Zustimmung der Regierung stiess auch eine
Interpellation desselben Parlamentariers, in der dieser vorschlug, ein Konsultativorgan
aus Steuerexperten, Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft und Praxis einzusetzen, das
die systematische und konsistente Regelung bzw. Umsetzung der Mehrwertsteuer
verfolgt und vorgängig zu allen geplanten Änderungen der MWSt Stellung nimmt. 37

POSTULAT
DATE: 20.06.2003
MAGDALENA BERNATH

Im Anschluss an die Beratungen zum Zollgesetz stimmte der Nationalrat gegen den
Antrag des Bundesrates einem Postulat seiner WAK zu, das die Regierung beauftragt,
einen Bericht über die Zollbemessung zu erstellen und dabei die Vor- und Nachteile
des heutigen Gewichtszollsystems und des Wertzollsystems, wie es in den
Mitgliedstaaten der Europäischen Union und in praktisch allen Industrieländern
verbreitet ist, aufzulisten. 38

POSTULAT
DATE: 29.09.2004
MAGDALENA BERNATH

In der Frühlingssession stimmte der Nationalrat einem Postulat Kaufmann (svp, ZH) zu,
welches den Bundesrat auffordert zu prüfen, ob und wie Pensionskassen von
Grundstücksgewinnsteuern und Handänderungsgebühren entlastet werden können. 39

POSTULAT
DATE: 15.03.2005
MAGDALENA BERNATH

Mit einem Postulat wollte die FK-NR den Bundesrat beauftragen, die Auswirkungen der
Frankenüberbewertung auf die Mehrwertsteuer zu untersuchen. Konkret soll er
prüfen, ob ein Erlassentwurf, eine Verordnungsänderung oder eine staatsvertragliche
Lösung mit Nachbarstaaten zur Entschärfung der Situation insbesondere bezüglich des
Einkaufstourismus beitragen könne. Anzudenken sei auch ein neues
Mehrwertsteuerregime, in dem alle Kunden entweder in der Schweiz oder einem
Nachbarland Mehrwertsteuer bezahlten. Dazu lägen bereits verschiedene Vorstösse
(Mo. Hösli, Mo. Dobler, Mo. Hegglin) und Lösungsvorschläge (Po. Cramer) vor, deren Vor-
und Nachteile ebenfalls im Bericht erörtert werden sollten. Obwohl zum Thema
Einkaufstourismus bereits Berichte erstellt worden seien, beantragte der Bundesrat das
Postulat aufgrund der Vielschichtigkeit des Themas zur Annahme. 

In der Nationalratsdebatte in der Herbstsession 2017 verwies Hans-Ulrich Bigler (fdp,
ZH) auch auf den durch den Online-Handel ausgelösten Strukturanpassungsprozess, der
ebenfalls eine Ursache des von CHF 4 Mrd. auf CHF 12 Mrd. Umsatz gestiegenen
Einkaufstourismus darstelle. Da dieser Markt sehr dynamisch sei, sei es gemäss
Finanzminister Maurer nötig, für die Unternehmen in der Schweiz gleich lange Spiesse
zu schaffen. Für die Minderheit der Finanzkommission kritisierte Sebastian Frehner
(svp, BS) den Entscheid der FK-NR, da es dieser nur darum gehe, die Preise in der
Schweiz hochzuhalten und den Import von Gütern aus dem Ausland zu verhindern.
Diese Preisdifferenzen würden vor allem durch internationale Konzerne, aber auch
durch inländische Kräfte, abgeschöpft, während die Schweizer Firmen unter den hohen
Einkaufspreisen litten. Folglich solle man „möglichst alle tarifären und nichttarifären
Handelshemmnisse abbauen“, so Frehner. Mit 119 zu 58 Stimmen bei 2 Enthaltungen
sprach sich der Nationalrat für Annahme des Postulats aus. Dagegen stimmte ein
Grossteil der SVP-Fraktion sowie einige wenige Mitglieder der SP- und der FDP-
Fraktion. 40

POSTULAT
DATE: 07.12.2017
ANJA HEIDELBERGER

Inmitten der Corona-Krise reichte Damian Müller (fdp, LU) eine Motion ein, mit der er
einen Bericht zu den Auswirkungen einer einjährigen Halbierung der Mehrwertsteuer
auf Konsumenten, Staat und Wirtschaft, aber auch auf die AHV, forderte. Tiefere
Mehrwertsteuern, die den Bund rund CHF 12 Mrd. pro Jahr kosten würden, könnten den
Unternehmen bei der Rückkehr in die Märkte helfen, die Arbeitslosenzahlen verringern,
den Konsum und damit das BIP stärken und kämen allgemein auch den Einwohnerinnen
und Einwohnern zugute. Der Bundesrat verwies hingegen darauf, dass Steuern
automatische Stabilisierungsinstrumente darstellten, da gerade die Mehrwertsteuern
bei Umsatzrückgang ebenfalls abnähmen. Da der in der Verfassung festgelegte
Mindestsatz der Mehrwertsteuer bei 2 Prozent liege, würde eine Reduktion um die
Hälfte eine Verfassungsänderung bedingen und hätte zudem administrativen Aufwand
für die Unternehmen in der Höhe von CHF 300 bis 400 Mio. zur Folge. Er erachte eine
Mehrwertsteuersenkung deshalb nicht als geeignetes Instrument zur Reaktion auf die
Corona-Krise, betonte der Bundesrat.

POSTULAT
DATE: 22.09.2020
ANJA HEIDELBERGER
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In der Herbstsession 2020 behandelte der Ständerat eine ähnlich lautende
Interpellation Müller (Ip. 20.3213), nachdem sich der Interpellant mit der Antwort des
Bundesrates nur teilweise befriedigt gezeigt und eine Diskussion gewünscht hatte. Er
anerkenne die Schwierigkeit, die genauen Auswirkungen einer tieferen Mehrwertsteuer
zu modellieren, und ziehe deshalb seine Motion zurück, erklärte Müller. Gleichzeitig
plädierte er aber für eine Vereinfachung der Mehrwertsteuer, die dank der
Digitalisierung deutlich kostengünstiger ausfallen sollte als früher, sowie für eine
bessere Nutzung der Chancen der Digitalisierung. 41

Das Potenzial für die Schweizer KMU-Wirtschaft bei einem Anschluss an den EU-One-
Stop-Shop zur Abrechnung der MWST wollte die SGK-NR im April 2022 mit einem
Postulat prüfen lassen. Verkäufe elektronischer Güter oder Dienstleistungen an
Endkunden in der EU müssten ab dem ersten Euro versteuert werden, was einen
grossen Aufwand bedeute. Darum soll in einem Bericht aufgezeigt werden, was nötig
wäre, um die Umsätze für den EU-Raum im Rahmen der Schweizer
Mehrwertsteuerabrechnung abzurechnen und deren Verteilung auf die EU-Staaten
anschliessend der ESTV zu übertragen – wie es jetzt mit dem Portal «EU-One-Stop-
Shop» für Unternehmen in der EU in ähnlicher Form bereits möglich ist. 
Der Bundesrat sprach sich gegen das Postulat und gegen eine solche Regelung aus:
Bereits heute sei eine Teilnahme der Schweizer Unternehmen am EU-One-Stop-Shop
möglich – einzig die Abrechnung gegenüber der ESTV sei also neu am Vorschlag. Auch
mit einer Beteiligung der ESTV an dem Verfahren müssten jedoch die spezifischen
Mehrwertsteuerregelungen aller EU-Staaten berücksichtigt werden, was mit der
einfachen Mehrwertsteuerabrechnung in der Schweiz nicht möglich sei. Zudem
könnten dadurch auch Unternehmen aus Nicht-EU-Staaten ihre Mehrwertsteuern über
die ESTV abrechnen, was für diese sehr aufwändig wäre. Gleichzeitig könnten
Unternehmen mit Sitz in der EU ihre Schweizer Mehrwertsteuern in einem EU-Staat
entrichten, wodurch die Schweiz diese kaum mehr auf ihre Korrektheit prüfen könnte.
Da er diese Punkte im Rahmen von Interpellationen bereits verschiedentlich dargelegt
habe, bringe ein zusätzlicher Bericht diesbezüglich keinen Mehrwert. 
Mit 137 zu 51 Stimmen nahm der Nationalrat das Postulat dennoch und gegen den Willen
der SVP-Fraktion an. 42

POSTULAT
DATE: 16.06.2022
ANJA HEIDELBERGER

Im Mai 2022 diskutierte die WAK-NR die Motion Ettlin (mitte, OW; Mo. 19.4635) für eine
Änderung der Rückzahlung der Verrechnungssteuer für begünstigte Unternehmen bei
zwei «verbundenen, vom gleichen Aktionärskreis beherrschten Gesellschaften». Der
Motionär störte sich daran, dass in der Schweiz diejenige von zwei verbundenen
Gesellschaften die Rückerstattung der Verrechnungssteuer erhält, welche durch die
Leistung begünstigt wurde, im Ausland aber häufig auch die andere Gesellschaft die
Rückerstattung geltend machen kann. Da dies den Schweizer Investitionsstandort
unattraktiv mache, wollte er die entsprechende Regelung ändern. Die
Kommissionsmehrheit erachtete mehr Informationen zu dieser Frage als nötig und
reichte daher ein Kommissionspostulat ein, mit dem sie einen Vergleich der
schweizerischen Besteuerungspraxis mit denjenigen im Ausland verlangte. Da sie
überdies das sogenannte Dividend Stripping, bei dem eine Aktie zur
Steuerhinterziehung kurz vor der Dividendenzahlung verkauft und kurz darauf wieder
zurückgekauft wird, fürchtete, sollte der Bericht auch das entsprechende
Missbrauchsrisiko und mögliche Lösungen beinhalten. In der Herbstsession 2022 lehnte
der Nationalrat die Motion Ettlin mit 105 zu 77 Stimmen ab, sprach sich aber
stillschweigend für Annahme des Kommissionspostulats aus. 43

POSTULAT
DATE: 21.09.2022
ANJA HEIDELBERGER
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Régime financier et dépenses

Zwei parlamentarische Vorstösse betrafen die finanzpolitischen Kennzahlen: Auf eine
Interpellation Loepfe (cvp, AI) (Int. 01.3689), weshalb die Schweiz nicht in den OECD-
Statistiken für die Staats- und die Finanzquote erscheine, antwortete der Bundesrat,
dass die schweizerische volkswirtschaftliche Gesamtrechnung die OECD-Standards
noch nicht erfülle. Strittig sei die Frage, ob Sozialversicherungen dem öffentlichen oder
dem privaten Sektor zugeordnet werden; in der Schweiz betreffe dies insbesondere die
Krankenversicherung und die berufliche Vorsorge (beide sind zwar gesetzlich
vorgeschrieben, sind aber weitgehend privatwirtschaftlich organisiert). Strahm (sp, BE)
wollte den Bundesrat beauftragen, das Konzept der Fiskalquote an die OECD-Kriterien
anzupassen und diese Vergleichszahl ohne die Krankenversicherungsbeiträge zu
publizieren oder allenfalls beide Konzepte mit und ohne KV-Prämien nebeneinander zu
veröffentlichen, da die unterschiedliche Berechnung der Fiskalquote (Abgaben an den
Staat in Prozent des Bruttoinlandprodukts) zu einer Verzerrung im internationalen
Vergleich führe. Der Bundesrat erklärte sich bereit, das Postulat anzunehmen. 44

POSTULAT
DATE: 04.10.2002
MAGDALENA BERNATH

Im Juni 2014 befasste sich der Nationalrat mit der Frage der steuerlichen
Abzugsfähigkeit von Bussen gegen natürliche und juristische Personen, die im Zuge des
US-Steuerstreits und einer Busse gegen die Grossbank Credit Suisse in der Höhe von
CHF 2,8 Mrd. hohe Wellen schlug. Eine Mehrheit des Nationalrats kritisierte die
Möglichkeit der Banken, einen Teil ihrer Bussen von den Steuern abziehen zu können
und überwies mit 99 zu 81 Stimmen bei 6 Enthaltungen ein Postulat Leutenegger
Oberholzer (sp, BL), das den Bundesrat beauftragte, die rechtliche Situation zu klären
und dem Parlament in einem Bericht darzulegen, wie Bussen und andere finanzielle
Sanktionen von natürlichen und juristischen Personen steuerlich beim Bund und in den
einzelnen Kantonen behandelt werden. Bekämpft wurde das Postulat namentlich von
Ruedi Noser (fdp, ZH), der argumentierte, dass nicht in jedem Fall klar sei, welcher
Anteil einer Busse strafrechtlichen Charakter habe. Gewisse Bussen würden auch einen
Teil Gewinnabschöpfung enthalten. Zudem gäbe es auch immer wieder Bussen, die im
Ausland ausgesprochen würden, bei denen die "Rechtsstaatlichkeit teilweise fraglich"
sei. In der gleichen Debatte lehnte der Nationalrat eine Motion Schelbert (gp, LU) ab.
Diese forderte, dass alle Folgekosten (Verhandlungen, Verwaltung und Gerichte) aus der
Bereinigung des Steuerstreits mit den USA den Finanzinstituten auferlegt werden. 45

POSTULAT
DATE: 18.06.2014
DAVID ZUMBACH

Nur gerade drei Monate nach der Annahme eines Postulats Leutenegger Oberholzer (sp,
BL) präsentierte der Bundesrat im September 2014 seinen Bericht zur steuerlichen
Abziehbarkeit von Bussen und finanziellen Verwaltungssanktionen. Gemäss Auffassung
des Bundesrates stellten demnach Bussen "keinen geschäftsmässig begründeten
Aufwand" dar und dürften aus diesem Grunde auch nicht von der Steuer abgezogen
werden. Weiter argumentierte der Bundesrat, dass durch die steuerliche
Abzugsfähigkeit die Strafwirkung verringert würde, was der beabsichtigen Wirkung von
Bussen ("sie sollen die bestrafte Person direkt treffen") zuwiderlaufen würde. Unklar
blieb indes weiter, was dies für die Grossbank Credit Suisse zu bedeuten hatte, die im
Zuge des US-Steuerstreits eine Busse von CHF 2,8 Mrd. bezahlen musste, da sie durch
den Kanton Zürich veranlagt wurde. In seinem Bericht betonte der Bundesrat denn
auch, dass die steuerliche Behandlung von Bussen, finanziellen Verwaltungssanktionen
und Gewinnabschöpfungen im Gesetz "nicht explizit" geregelt sei und bezeichnete es
aufgrund der "bestehenden Unsicherheiten" als sinnvoll, entsprechende Bestimmungen
in das Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG) und in das Gesetz über die
Harmonisierung der direkten Steuern von Bund und Kantonen (StHG) aufzunehmen. 46

POSTULAT
DATE: 12.09.2014
DAVID ZUMBACH

Der Bundesrat habe zu prüfen, nach welchen Kriterien verwaltungsexterne Träger
öffentlicher Aufgaben der Prüfung durch die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK)
unterstellt werden sollten. Dieser Meinung war der Nationalrat im März 2016 und
überwies dem Bundesrat diskussionslos ein Postulat Feller (fdp, VD). Wenige Monat
zuvor war die Finanzkommission des Nationalrats (FK-NR) mit einer Motion gescheitert,
die die Suva unter die Finanzaufsicht der EFK stellen wollte. Der Bundesrat hatte sich
damals zwar gegen das Ansinnen ausgesprochen, jedoch festgehalten, dass man sich
einer stärkeren Aufsicht über die Suva nicht grundsätzlich verschliesse. 47

POSTULAT
DATE: 18.03.2016
DAVID ZUMBACH
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Im Rahmen seines Berichts zu Motionen und Postulaten der gesetzgebenden Räte im
Jahre 2015 beantragte der Bundesrat die Abschreibung des Postulats Leutenegger
Oberholzer (sp, BL) bezüglich der steuerlichen Abzugsfähigkeit von finanziellen
Sanktionen. Mit der Vorlage des Berichts im September 2014 erachte er das Postulat als
erfüllt, erklärte der Bundesrat. Im Juni 2016 sprach sich der Nationalrat stillschweigend
für die Abschreibung aus. 48

POSTULAT
DATE: 07.06.2016
ANJA HEIDELBERGER

Die nationalrätliche Finanzkommission reichte ein Postulat mit der Forderung an den
Bundesrat ein, zu erklären, weshalb er die Umwandlung von Bundesdarlehen in der
Höhe von CHF 374,4 Mio. an die SIFEM AG in Aktienkapital beantragt hatte. Die SIFEM
AG (Swiss Investment Fund for Emerging Markets) stellt eine durch den Bund
kontrollierte und kapitalisierte Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft dar. Mit ihrem
Postulat verfolgte die FK-NR eine Anfrage der Finanzdelegation weiter, welcher die
parlamentarische Oberaufsicht über den Aufbau der SIFEM AG zukommt. Die
Finanzdelegation war bereits im Mai 2016 mit der Bitte an den Bundesrat gelangt, vor
der geplanten Umwandlung zu prüfen, inwiefern die SIFEM AG ihre bei der Gründung
festgelegten Ziele erreicht habe und ob diese auch mithilfe von Instrumenten der
klassischen Entwicklungszusammenarbeit hätten erreicht werden können. Da die
Umwandlung im Rahmen des Voranschlags zu erfolgen habe, die Diskussion über Ziel
und Nutzen der SIFEM AG jedoch nicht Teil der Budgetdebatte sein solle, wünschte sich
die Finanzdelegation eine Beantwortung dieser Frage noch vor deren Diskussion im
Parlament. Der Bundesrat bekräftigte in einem Schreiben vom August 2016 seine
Überzeugung, dass die SIFEM AG auch in Zukunft ein nützliches Instrument in der
wirtschaftlichen Entwicklungszusammenarbeit sein werde. Er betonte zudem, dass die
Umwandlung des Darlehens die Zukunftsfähigkeit der SIFEM AG stärke, da deren
Fremdkapitalfinanzierung für private Investoren ein Hindernis darstelle. Unbeantwortet
liess der Bundesrat gemäss der Finanzdelegation hingegen die Frage, ob die vor der
Gründung der SIFEM AG definierten Ziele nicht auch durch Instrumente der klassischen
Entwicklungszusammenarbeit erreicht werden könnten. Folglich nahm die FK-NR diese
Frage in ihrem Postulat erneut auf, um innert nützlicher Frist eine breite Diskussion zur
SIFEM AG zu ermöglichen. Da die Frage der Relevanz des Instruments der
Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft bis zur Beratung des Voranschlags 2017 im
Parlament nicht debattiert werden konnte, beantragten beide Finanzkommissionen
ihren Räten erfolgreich, die Umwandlung des Darlehens in Aktienkapital aus dem
Voranschlag 2017 zu streichen und allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. 

In der Frühjahrssession 2017 beriet der Nationalrat das Postulat seiner
Finanzkommission. Bundesrat Schneider-Ammann erläuterte dabei den Auftrag und
den Nutzen der SIFEM AG. So liege ihre Hauptaufgabe im Bereich der
Arbeitsplatzbeschaffung, wobei sie auch auf gute Arbeitsbedingungen, Weiterbildung
des Personals und die Einhaltung internationaler Nachhaltigkeitsstandards bedacht sei.
Bisher habe sie „die Erwartung des Bundesrates eingelöst" und könne trotz ihrer
Investitionen in schwierigen Märkten positive Betriebsergebnisse und solide
Finanzzahlen präsentieren. Zur Sicherung ihrer Leistungsfähigkeit plane der Bundesrat
eine weitere Kapitalaufstockung, was jedoch ohne die Umwandlung in Aktienkapital zu
Fehlinterpretationen in Bezug auf die Finanzkraft der SIFEM AG führen könne. Dennoch
erachtete der Bundesrat das Postulat als gute Möglichkeit, die offen gebliebenen
Fragen zu beantworten und empfahl es zur Annahme. Stillschweigend akzeptierte der
Nationalrat in der Folge das Postulat. 49

POSTULAT
DATE: 11.11.2016
ANJA HEIDELBERGER

Mit der Problematik der gebundenen Ausgaben setzte sich die FK-NR im Oktober 2021
auseinander. Sie verlangte ein langfristiges Management der gebundenen Ausgaben in
Form eines Berichts, in dem diejenigen Bereiche der gebundenen Ausgaben, deren
Anstieg denjenigen der Bundeseinnahmen übersteigen, ausgewiesen werden sollen.
Zudem sollen Massnahmen zu einer Verlangsamung des Anstiegs der entsprechenden
Kosten, die finanziellen Auswirkungen dieser Massnahmen sowie die dafür nötigen
Rechtsbestimmungen ausgewiesen werden. Das Postulat sei eine Reaktion auf die
Aktualisierung des Berichts über die gebundenen Ausgaben des Bundes, die den
starken Anstieg der gebundenen Ausgaben um 10 Prozent innert 10 Jahren aufgezeigt
habe. Gleichzeitig solle mit dem Bericht auch eine Umsetzungsmöglichkeit für die
Kommissionsmotion Mo. 17.3259 aufgezeigt werden. Der Bundesrat erachtete die vom
Postulat aufgeworfenen Fragen jedoch mit der Aktualisierung des Berichts von 2017
grösstenteils als beantwortet. So sei bereits bekannt, dass der Bundesbeitrag an die
AHV, die Ergänzungsleistungen und der Beitrag an die Prämienverbilligungen schneller

POSTULAT
DATE: 01.03.2022
ANJA HEIDELBERGER
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wachsen als die Einnahmen, und auch Reformvorschläge und die dafür nötigen
Gesetzesänderungen seien im Bericht skizziert worden. Die Auswirkungen dieser
Massnahmen unterschieden sich schliesslich vor allem danach, ob die Massnahmen
leistungs- oder finanzierungsseitig erfolgten. Der Nationalrat widersprach hingegen
dieser Einschätzung der Regierung und nahm das Postulat in der Frühjahrssession 2022
mit 98 zu 71 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) an. Ein Minderheit Schneider Schüttel (sp,
FR), welche die Ablehnung des Postulats beantragt hatte, fand bei den Fraktionen der
SP und der Grünen, bei der Hälfte der Mitte-Fraktion und bei einem Mitglied der
FDP.Liberalen-Fraktion Zustimmung. 50

Im Juni 2023 forderte Erich Ettlin (mitte, OW) den Bundesrat in einem Postulat auf,
Möglichkeiten für eine Flexibilisierung der gebundenen Ausgaben sowie ihre Vor- und
Nachteile in einem Bericht darzulegen. Da gebundene Ausgaben kurzfristig kaum
steuerbar seien, müssten Entlastungsprogramme immer auf die kurzfristigen oder
ungebundenen Ausgaben – etwa in den Bereichen Bildung und Forschung,
Landwirtschaft, Armee oder Entwicklungshilfe – fokussieren, wodurch diese Bereiche
einseitig belastet würden. Folglich solle der Bundesrat prüfen, ob es etwa möglich wäre,
bestimmte gebundene Kosten über einen beschränkten Zeitraum zu reduzieren. Der
Bundesrat beantragte das Postulat zur Annahme und gab an, es im Rahmen des
Postulats 21.4337 zu beantworten. In der Herbstsession 2023 nahm der Ständerat den
Vorstoss stillschweigend an. 51

POSTULAT
DATE: 11.09.2023
ANJA HEIDELBERGER

Plan financier et mesures d'assainissement

Der Ständerat überwies ein Postulat seiner Finanzkommission, welches dem Bundesrat
unter anderen vorschlägt, ab dem Jahre 1993 im verwaltungseigenen Bereich weitere
Kürzungen vorzunehmen sowie den Personalbestand bis 1995 auf den Stand von 1990
zu reduzieren. 52

POSTULAT
DATE: 17.06.1992
MATTHIAS RINDERKNECHT

Diskussionslos überwies der Nationalrat ein Postulat von Susanne Leutenegger
Oberholzer (sp, BL), welches verlangt, den Einfluss der Fiskal- und der Staatsquote auf
das Wirtschaftswachstum vertieft zu untersuchen. Ein Postulat Strahm (sp, BE) (Po.
02.3338) wurde abgelehnt, obschon der Bundesrat den Vorstoss bereits umgesetzt
hatte, indem er für die Berechnung der Fiskalquote (Abgaben an den Staat in Prozent
des Bruttoinlandproduktes) gemäss OECD-Kriterien neu die privaten Beiträge an die
Krankenversicherung und die freiwilligen Beiträge an die KV-Zusatzversicherung nicht
mehr berücksichtigte. 53

POSTULAT
DATE: 02.06.2004
MAGDALENA BERNATH

In der Frühlingssession überwies der Nationalrat ein Postulat der SVP-Fraktion, welches
von der Regierung bis Ende 2006 einen Bericht verlangt, in dem sie sämtliche
wahrgenommenen Aufgaben auf ihre Wichtigkeit hin überprüft. Abgelehnt wurde eine
Motion Wehrli (cvp, SZ) (Mo. 04.3805), welche den Bundesrat hatte verpflichten wollen,
die Aufwendungen der Bundesverwaltung für die Öffentlichkeitsarbeit um mindestens
15 Mio Fr. zu reduzieren. Ebenfalls verworfen wurde eine weitere Motion desselben
Parlamentariers (Mo. 05.3293), welche bei der Aufgabenverzichtsplanung auf
Kürzungen im Bereich Jugend und Sport verzichten wollte. In seiner Antwort hielt der
Bundesrat fest, das VBS habe die entsprechenden Vorkehrungen bereits getroffen. 54

POSTULAT
DATE: 23.06.2006
MAGDALENA BERNATH

Der Nationalrat nahm ein Postulat Graber (svp, BE) an, welches den Bundesrat um einen
umfassenden Bericht über die 2003 eingeführte Schuldenbremse ersuchte. 55

POSTULAT
DATE: 18.03.2011
LAURENT BERNHARD
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Comptes d'Etat

Der Ständerat hiess ein Postulat Lauri (svp, BE) gut, das die Regierung zur Erstellung
eines Berichts über die Verschuldung der öffentlichen Hand verpflichtet. In seiner
Antwort auf eine Interpellation Brunner (svp, SG) (Int. 05.3430) bekräftigte der
Bundesrat seine Absicht, die Bruttoschulden des Bundes zu stabilisieren und die
Schuldenquote schrittweise zu reduzieren. 56

POSTULAT
DATE: 07.10.2005
MAGDALENA BERNATH

Budget

Diskussionslos überwies der Nationalrat zwei Postulate (Zuppiger, Po. 04.3542; SP-
Fraktion, Po. 04.3584), welche vom Bundesrat einerseits eine Übersicht über die
Verschuldung der öffentlichen Hand (Bund, Kantone und Gemeinden) und der
Sozialversicherungen sowie eine Schätzung der absehbaren Entwicklung, andererseits
eine volkswirtschaftliche Vermögensbilanz und einen Bericht über die Entstehung und
Entwicklung der Staatsschulden seit 1990 verlangten. 57

POSTULAT
DATE: 17.12.2004
MAGDALENA BERNATH

Im Nationalrat fand in der Herbstsession ein Postulat Landolt (bdp, GL) bezüglich einer
antizyklischen Finanzpolitik des Bundes eine Mehrheit. Der Bundesrat wurde
beauftragt, eine Anpassung des Finanzhaushaltsgesetzes zu prüfen, wodurch eine
zweckgebundene Verwendung noch nicht ausgegebener Mittel in späteren
Konjunkturpaketen ermöglicht werden sollte. 58

POSTULAT
DATE: 19.09.2011
LAURENT BERNHARD

Der Nationalrat überwies in der Herbstsession ein Postulat Fischer (glp, LU), das sich
auf die Berechnungsgrundlage der Schuldenbremse bezog. Aufgrund dieses
Entscheids hatte der Bundesrat der Frage nachzugehen, ob an Stelle der
Finanzierungsrechnung neu die Erfolgsrechnung herangezogen werden sollte. 59

POSTULAT
DATE: 28.09.2012
LAURENT BERNHARD

In der Wintersession überwies der Nationalrat ein Postulat Fischer (glp, LU) bezüglich
der Spezialfonds und Spezialfinanzierungen der Bundesrechnung. Damit deren
Einheitlichkeit, Transparenz und Vollständigkeit verbessert werden konnten, wurde der
Bundesrat beauftragt, einen Grundlagenbericht zu verfassen. 60

POSTULAT
DATE: 21.03.2014
LAURENT BERNHARD

Ende 2019 forderte Ada Marra (sp, VD) eine Untersuchung der wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen und Parameter für eine Anpassung der Schuldenbremse. Die
Schuldenbremse sei auf die Zeit um 2001 ausgerichtet, als die Staatsverschuldung und
die Defizite deutlich höher gewesen seien. Heute liege die Schuldenquote jedoch
deutlich tiefer, zudem seien Schulden aufgrund der Negativzinsen gewinnbringend.
Statt also die Haushaltsüberschüsse vollständig für den Schuldenabbau zu verwenden,
sollten sie für dringend notwendige Investitionen genützt werden, forderte die
Postulantin. Der Bundesrat stritt jedoch einen entsprechenden Reformbedarf ab, zumal
der Bund die notwendigen Investitionen auch ohne Änderung finanzieren könne. In der
Herbstsession 2021 lehnte der Nationalrat den Vorstoss mit 100 zu 83 Stimmen (bei 1
Enthaltung) ab. Auf Zustimmung stiess das Postulat bei der SP- und der Grünen-
Fraktion, bei der Mehrheit der GLP-Fraktion sowie bei den Mitgliedern der EVP. 61

POSTULAT
DATE: 22.09.2021
ANJA HEIDELBERGER

Im Rahmen der Kommissionsdebatten zur nachträglichen Genehmigung der
dringlichen Verpflichtungskredite für eine Ausfallgarantie des Bundes an die SNB und
für die Verlustabsicherung an die UBS seien zahlreiche Fragen aufgetaucht, erklärte die
FK-SR Ende März 2023 in einer Medienmitteilung. In Absprache mit zahlreichen
anderen Kommissionen, die ebenfalls offene Fragen zu diesem Thema geklärt haben
wollten, habe man die eigenen Fragen in ein Mantelpostulat gepackt, anstatt sie bei der
Beratung des entsprechenden Nachtrags als Anträge einzubringen, erklärte etwa Alois
Gmür (mitte, SZ) später in eben dieser Nachtragsdebatte. 
In ihrem Postulat wollte die ständerätliche Finanzkommission den Bundesrat
verpflichten, einen Erlassentwurf zur Verbesserung der «Too-big-to-fail»-Regulierung
vorzulegen. Sie forderte auch eine Änderung des Bankengesetzes zur Senkung der
Risiken durch systemrelevante Grossbanken, unter anderem durch eine Erhöhung der
Eigenkapitalvorschriften, eine Beschränkung variabler Lohnbestandteile und von

POSTULAT
DATE: 11.04.2023
ANJA HEIDELBERGER
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Leerkäufen sowie eine Verbesserung der Bussenkompetenz der FINMA. Geprüft werden
sollten überdies die Einführung eines Trennbankensystems, der Wettbewerbssituation
der UBS und die Möglichkeit einer Weiterführung der Credit Suisse (Schweiz) AG.
Schliesslich sollte untersucht werden, ob die Führungsverantwortlichen der Credit
Suisse zur Rechenschaft gezogen werden können. Stillschweigend nahm der Ständerat
das Postulat im Anschluss an seine Zustimmung zu den Verpflichtungskrediten an. 62

Wie ihre Schwesterkommission reichte auch die FK-NR im Rahmen der Debatte der
nachträglichen Genehmigung der Verpflichtungskredite zur Übernahme der Credit
Suisse durch die UBS ein Mantelpostulat mit offenen Fragen an den Bundesrat ein. Das
Mantelpostulat enthielt teilweise dieselben Forderungen wie dasjenige des Ständerats,
ging aber in verschiedenen Punkten darüber hinaus. So sollte der Bundesrat zusätzlich
auch Bericht zu den «ordnungspolitischen, juristischen und finanziellen Auswirkungen
der Integration» der Credit Suisse in die UBS erstatten, und ein hypothetisches
alternatives Vorgehen des Bundes – namentlich eine «rein temporär staatliche[...]
Bewältigung der CS-Krise» – prüfen. Ebenfalls geprüft werden sollte zudem ein
Auszahlungsverbot von variablen Vergütungen an die Leitung der fusionierten Bank
während der Dauer der Bundesgarantien und die Befolgung genereller
Nachhaltigkeitsziele bei ausserordentlichen Staatshilfen für private Unternehmen.
Aufgrund eines Ordnungsantrags Cottier (fdp, NE) behandelte der Nationalrat das
Postulat zusammen mit Postulaten anderer Kommissionen im Anschluss an die
Ablehnung der Verpflichtungskredite und nahm es mit 123 zu 43 Stimmen (bei 5
Enthaltungen) an. Der Minderheitsantrag Imark (svp, SO) auf Verzicht auf die Prüfung
der Nachhaltigkeitsziele wurde nur von den Mitgliedern der SVP-Fraktion und zwei
Mitgliedern der FDP-Fraktion unterstützt. 63

POSTULAT
DATE: 12.04.2023
ANJA HEIDELBERGER

Péréquation financière

Diskussionslos überwies der Ständerat in der Herbstsession ein Postulat Stadler (glp,
UR), welches den Bundesrat mit der Überprüfung der Einhaltung der NFA-Prinzipien
beauftragte, namentlich der Subsidiarität, der fiskalischen Äquivalenz
(Übereinstimmung von Nutzniessern, Kosten und Entscheidungsträgern) und der neuen
Zusammenarbeits- und Finanzierungsformen zwischen Bund und Kantonen
(Programmvereinbarungen sowie Global- und Pauschalbeiträge). 64

POSTULAT
DATE: 13.09.2012
LAURENT BERNHARD

Der Bundesrat genehmigte im September 2014 zudem einen Bericht über die
Einhaltung der Grundsätze der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der
Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, der auf ein Postulat Stadler (glp, UR)
aus dem Jahr 2012 zurückging. Der Bundesrat zog nach der Überprüfung der relevanten
Verfassungsgrundsätze (Subsidiaritätsprinzip, Prinzip der fiskalischen Äquivalenz,
Respektierung der Organisations- und Finanzautonomie der Kantone) eine positive
Bilanz, kam jedoch gleichzeitig zum Schluss, dass teilweise eine "systeminhärente
Zentralisierungstendenz" festzustellen sei, da bei einem bedeutenden Anteil der rund
120 zwischen 2004 und 2013 erlassenen Vorlagen die Aufgabenerfüllung durch Bund
und Kantone gemäss dem Grundsatz des Vollzugsföderalismus geregelt worden war. Der
Bericht zeigte zudem, dass bei je vier der 120 Vorlagen die Einhaltung des
Subsidiaritätsprinzips als "fragwürdig" bzw. die des Prinzips der fiskalischen Äquivalenz
als "kritisch" zu beurteilen war. Dennoch seien, so der Bundesrat, über alles gesehen
die NFA-Grundsätze sowohl bei der Erarbeitung von Vorlagen als auch bei deren
parlamentarischen Beratung beachtet und respektiert worden. 65

POSTULAT
DATE: 12.09.2014
DAVID ZUMBACH

Der Bundesrat habe im Rahmen des dritten NFA-Wirksamkeitsberichtes zu prüfen, ob
die Einkommen von Grenzgängerinnen und Grenzgängern in Zukunft nur noch mit 50%
im Ressourcenpotenzial der Kantone berücksichtigt werden sollten. Dieser Auffassung
war der Nationalrat, der ein entsprechendes Postulat seiner Finanzkommission (FK-NR)
mit 151 zu 34 an den Bundesrat überwies. Eine Kommissionminderheit Schwander (svp,
SZ), die die Grenzgängereinkommen im Rahmen des Finanzausgleichs weiterhin zu drei
Vierteln ans Ressourcenpotenzial der Kantone anrechnen wollte, stiess nur bei etwas
mehr als der Hälfte der SVP-Fraktion auf Gehör. In der Vernehmlassung des
Wirksamkeitsberichts 2012-2015 hatten die Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft,
Neuenburg, Jura und Tessin die Ansicht vertreten, dass die durch die Grenzgänger
verursachten Kosten, welche den betroffenen Kantonen nicht abgegolten werden, eine

POSTULAT
DATE: 10.03.2015
DAVID ZUMBACH
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stärkere Reduktion der Gewichtung der Grenzgängereinkommen rechtfertigen
würden. 66

Der ressourcenschwächste Kanton soll nach erfolgten Ausgleichszahlungen des im
Rahmen des Bundesgesetz über den Finanz- und Lastenausgleich (FiLaG) definierten
Ressourcenausgleichs neu immer exakt die Mindestausstattung von 85% des
schweizerischen Durchschnitts erreichen und entsprechend das Dotationskapital vom
Wachstum des Ressourcenpotenzials entkoppelt werden. Dies forderte der Nationalrat
im März 2016 indem er ein Postulat Gössi (fdp, SZ) an den Bundesrat überwies, der das
Postulat selbst zur Annahme empfohlen hatte. Bekämpft wurde das Ansinnen von
Nationalrätin Barbara Gysi (sp, SG), die Petra Gössi, welche aus dem Geberkanton
Schwyz stammt, vorwarf, dass es ihr nur um eine Senkung des Dotationskapitals gehe.
Die Wachstumspotenziale innerhalb der Schweiz seien, so Gysi weiter, derart ungleich
verteilt, dass man diese bei der Ausstattung des Ressourcenausgleichs unbedingt
berücksichtigen müsse. Einer mehrheitlich geschlossen stimmenden Koalition aus SVP,
FDP, GLP und BDP war jedoch nicht beizukommen: Mit 116 zu 75 Stimmen bei 7
Enthaltungen fiel der Entscheid relativ deutlich aus. Nun gilt es, den bundesrätlichen
Bericht abzuwarten. 67

POSTULAT
DATE: 08.03.2016
DAVID ZUMBACH

Im dritten NFA-Wirksamkeitsbericht hat der Bundesrat zu prüfen, ob beim
Ressourcenausgleich das gültige Mindestziel (85%) künftig durch eine
Mindestzielbandbreite (83-87%) ersetzt werden sollte. Dieser Auffassung war der
Nationalrat anlässlich der Frühjahrssession 2016 und überwies mit 123 zu 65 Stimmen
bei 10 Enthaltungen ein entsprechendes Postulat Fischer (glp, LU), das von Nationalrat
Bäumle (glp, ZH) übernommen worden war. Eine Mindestzielbandbreite, so Bäumle,
würde sämtlichen Kantonen und auch dem Bund mehr Verbindlichkeit und
Planungssicherheit geben. Nationalrat Hadorn (sp, NR), der das Postulat bekämpft
hatte, sah mit dem Vorschlag Fischers den Finanzausgleich als "Instrument des inneren
Zusammenhalts" des Landes infrage gestellt. 68

POSTULAT
DATE: 08.03.2016
DAVID ZUMBACH

Im Sommer 2017 reichte Albert Vitali (fdp, LU) ein Postulat ein, gemäss dem der
Bundesrat einen Bericht zu den Möglichkeiten der Optimierung des nationalen
Finanzausgleichs verfassen soll. Der Ressourcenausgleich zwischen den Kantonen soll
zukünftig Anreize für eine Verbesserung der finanziellen Leistungsfähigkeit beinhalten.
Das Postulat nahm Ideen einer politischen Arbeitsgruppe der Kantone unter anderem
bezüglich einer gesetzlich garantierten Mindestausstattung sowie einer verstärkten
Orientierung der Ausgleichssumme an der tatsächlichen Entwicklung der finanziellen
Leistungsfähigkeit der Kantone auf. Der Bundesrat argumentierte, dass ihm die KdK im
März 2017 bereits einen „neuen Mechanismus zur Festlegung der Dotation des
Ressourcenausgleichs” vorgeschlagen habe, welcher die Anreize für die
ressourcenschwächsten Kantone steigern sollte. Diesen und andere Vorschläge prüfe
der Bundesrat im Rahmen des Wirksamkeitsberichts 2016-2019, folglich empfahl er das
Anliegen zur Annahme. Nachdem Yannick Buttet (cvp, VS) das Postulat in der
Herbstsession 2017 noch bekämpft hatte, konnte er seine Position in der Wintersession
2017 aufgrund seiner Abwesenheit nicht vertreten. In der Folge nahm der Nationalrat
das Postulat mit 126 zu 57 Stimmen – gegen den Widerstand der SP-Fraktion, einer
Mehrheit der Grünen-Fraktion, aber nur von vereinzelten Mitgliedern der CVP-Fraktion
– deutlich an. 69

POSTULAT
DATE: 13.12.2017
ANJA HEIDELBERGER

Der Bundesrat untersuchte die Forderung des Postulats Fischer (glp, LU), das gültige
Mindestziel der Ressourcenausstattung (85%) durch eine Mindestzielbandbreite (83-
87%) zu ersetzen im Rahmen des dritten Wirksamkeitsberichts zum Finanzausgleich. Da
der ressourcenschwächste Kanton mit einer Mindestzielbandbreite den Maximalbetrag
dieser Bandbreite – vorgeschlagen worden waren hierfür 87 Prozent – nicht
übersteigen könnte, hätte eine solche Regelung das Wachstum der Überdotation seit
2016 gebremst: Mit der aktuellen Regelung erzielte der ressourcenschwächste Kanton
seither hingegen immer mehr als 87 Indexpunkte. Der Bundesrat befand, dass die
Mindestzielbandbreite eine ähnliche Wirkung habe, wie das Massnahmenpaket der KdK,
dass er aber die Vorschläge des Massnahmenpakets bevorzuge.
Stillschweigend schrieb der Nationalrat das Postulat in der Sondersession 2019 ab. 70

POSTULAT
DATE: 07.05.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Ende 2017 reichte Thomas Egger (cvp, VS) zwei Postulate zum Thema Finanzausgleich
ein (Po. 17.4142 und Po. 17.4143). Mit dem Postulat 17.4142 wollte er erreichen, dass im
nächsten Wirksamkeitsbericht zur NFA die Aufgabenteilung zwischen NFA und NRP
analysiert wird. Bei der Ausarbeitung habe man entschieden, dass mit der NRP keine
Basisinfrastrukturen wie Gemeindestrassen oder Abwasserreinigungsanlagen
unterstützt werden sollen; diese sollen über Mittel der NFA finanziert werden. In der
Praxis würden die Kantone den Gemeinden die entsprechenden Mittel aber nicht in
genügendem Ausmass zur Verfügung stellen. 
Der Bundesrat betonte in seiner Antwort einerseits die Zweckfreiheit der Zahlungen
des Ressourcen- und des Lastenausgleichs – die Kantone könnten frei über dessen
Verwendung entscheiden – und andererseits die Unabhängigkeit der zwei Instrumente
– eine Koordination des Lastenausgleichs mit der NRP sei nicht vorgesehen. Folglich
beantragte er das Postulat zur Ablehnung. In der Sommersession 2019 erklärte der
Postulant, dass die beiden Anknüpfungspunkte für seinen Vorstoss, der dritte
Wirksamkeitsbericht zum Finanzausgleich und die Botschaft zur Standortförderung
2020-2023 bereits behandelt worden seien, weshalb er sein Postulat zurückziehe. 71

POSTULAT
DATE: 12.06.2019
ANJA HEIDELBERGER

Ende 2017 reichte Thomas Egger (cvp, VS) zwei Postulate zum Thema Finanzausgleich
ein (Po. 17.4142 und Po. 17.4143). Mit dem Postulat 17.4143 wollte er den Bundesrat
beauftragen, aufzuzeigen, wie der Vollzug der Programmvereinbarungen bei
Verbundaufgaben zwischen Bund und Kantonen verbessert werden kann. Die
versprochenen Effizienzgewinne durch Aufgabenteilung seien gemäss der Botschaft zur
NFA 2012-2015 bisher kaum eingetroffen, erklärte Egger. Dies hänge gemäss
Rückmeldungen aus der Praxis damit zusammen, dass sich der Bund nicht auf eine
strategische Führungsrolle beschränke, sondern sehr detaillierte
Programmvereinbarungen erlasse. 
In seiner Antwort verwies der Bundesrat auf Verbesserungsmöglichkeiten zur
Einflussnahme des Bundes, die im Rahmen des zweiten Wirksamkeitsberichts gefunden
worden seien. Da eine Evaluation über alle Anwendungsbereiche jedoch schwierig sei,
empfahl er das Postulat zur Ablehnung. In der Sommersession 2019 zog Egger sein
Postulat zurück, da sein Anliegen in der Zwischenzeit durch ein Kommissionspostulat
(Po. 19.3001) angenommen worden war. 72

POSTULAT
DATE: 12.06.2019
ANJA HEIDELBERGER

Die WAK-SR forderte im September 2022 im Rahmen ihrer Beratung der
Verfassungsänderung zur Umsetzung der OECD-Mindestbesteuerung in einem Postulat
einen Bericht zu deren Auswirkungen auf die einzelnen Kantone, da diese im Moment
schwierig abzuschätzen seien. Dieser Bericht soll Auskunft geben über Mehr- und
Mindereinnahmen, Entwicklung der Disparität zwischen den Kantonen und die
Auswirkungen auf den Finanz- und Lastenausgleich sowie über den Umsetzungsstand in
den einzelnen Kantonen. Stillschweigend nahm der Ständerat in der Wintersession
2022 das Postulat an. 73

POSTULAT
DATE: 05.12.2022
ANJA HEIDELBERGER

In Anbetracht der Verfassungsänderung zur Umsetzung der OECD-Mindestbesteuerung,
welche die Schweiz in der Wintersession 2022 bereinigte, forderte Andrea Gmür-
Schönenberger (mitte, LU) ebenfalls im Dezember 2022 in einem Postulat die
Sicherstellung eines funktionierenden Ressourcenausgleichs innerhalb der Schweiz.
Demnach solle der Bundesrat im Rahmen des NFA-Wirksamkeitsberichts 2026-2029
einen allfälligen NFA-Anpassungsbedarf durch gestiegene Disparitäten zwischen den
Kantonen prüfen und wenn nötig korrigierende Massnahmen vorschlagen.
Stillschweigend nahm der Ständerat das Postulat an, dessen Wichtigkeit zuvor auch
Finanzministerin Karin Keller-Sutter betont hatte.

POSTULAT
DATE: 28.02.2023
ANJA HEIDELBERGER
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